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Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede 

 

 

An die 

Mitglieder   

des Straßen- und Verkehrsausschusses 

der Gemeinde Wiefelstede 

 

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder 
 

 

Gemeinde Wiefelstede 

Der Bürgermeister 

Kirchstraße 1 

26215 Wiefelstede 

 

Telefon zentral 04402/965-0 
Telefax zentral 04402/965199 

Email zentral info@wiefelstede.de 

 
Fachbereich III - Bauen und Planen 

 

Ihr(e) Ansprechpartner(in) 
Frau Oostinga 

 

Durchwahl 04402/965-165 
E-Mail  bauverwaltung@wiefelstede.de 

 

Wiefelstede,  08.04.2015 
 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die nächste öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Straßen- und Verkehrsausschusses 

findet am 

 

Dienstag, 21.04.2015, um 17:00 Uhr,  
 

im Sitzungssaal des Rathauses, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede, statt. 
 

TAGESORDNUNG: 

Öffentlicher Teil 

 

 1   Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung  

   

 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder  

   

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  

   

 4   Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge  

   

 5   Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung  

   

 6   Genehmigung der Niederschrift vom 17.11.2014  

   

 7   Einwohnerfragestunde  

   

 8   Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wiefelstede auf LED-

Beleuchtung 

Vorlage: B/0327/2015 

 

 Anl. S. 
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 9   Prioritätenliste Bushaltestellen in der Gemeinde Wiefelstede; 

 hier: Beratung über Verbesserungsmaßnahmen in den Folgejahren 2016/2017 

Vorlage: B/0328/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 10   Antrag auf Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem "Wemkendorfer 

Weg" und "Im Grund"; 

 hier: Bericht über den Verfahrensstand 

Vorlage: B/0341/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 11   Punktuelle Sanierung von Nebenanlagen in der Gemeinde Wiefelstede; 

hier: Aufstellung des Seniorenbeirates, Bericht über die bisherigen und zukünftigen 

Arbeiten 

Vorlage: B/0342/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 12   Neugestaltung der Hecken in der OD Wiefelstede;  

hier: weitere Vorgehensweise 

Vorlage: B/0343/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 13   Evtl. Einrichtung eines Ruf- bzw. Sammeltaxi; 

hier: Beratungsergebnis aus den Fraktionen 

Vorlage: B/0344/2015 

-Herr Witte, Seniorenbeirat, wird hinzugeladen- 

 

 Anl. S. 

 

 

 14   Kreuzung Hauptstraße/Kirchstraße/Mühlenstraße evtl. Vollampelanlage;  

hier: Entscheidung der Verkehrsbehörde 

Vorlage: B/0345/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 15   Erweiterung Straßenbeleuchtung entlang der Gristeder Straße;  

hier Sachstandsbericht 

Vorlage: B/0346/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 16   Umsetzung der Ortstafel in Gristede, Köterstraße 

Vorlage: B/0349/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 17   Einrichtung einer OD in Gristede K 346 

Vorlage: B/0350/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 18   Umbennung eines Straßenabschnittes 

Vorlage: B/0310/2015 

 

 Anl. S. 

 

 

 19   Widmung Verkehrsflächen Kamp to Horn in Gristede 

Vorlage: B/0347/2015 

 

 Anl. S.  
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 20   Einwohnerfragestunde  

   

 21   Anfragen und Anregungen  

   

 22   Schließung der öffentlichen Sitzung  

   
 

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

 

Pieper 
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 07.04.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0327/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wiefelstede auf LED-

Beleuchtung;  

hier: Vorschlag für Fraktionsberatungen 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Nach der grundsätzlichen Beratung im Straßen- und Verkehrsausschuss am 08.07.2014 (VA 

14.07.2014) wurde im August 2014 die komplette Straßenbeleuchtung in der Ortschaft Nuttel 

(rd. 30 Lampen) versuchsweise mit LED-Leuchten (LED-Retrofit Corn-light, 30 Watt, 

Anbieter Firma 4 Moments GmbH) ausgestattet. 

 

Die bisherigen Erfahrungen sind durchgehend gut. Ein einziges Leuchtmittel wurde sofort 

nach dem Einbau wegen eines Mangels ersetzt, danach sind keine Ausfälle oder 

Beanstandungen festgestellt worden. Nach Auffassung der Verwaltung sollte der 

Versuchszeitraum von mindestens einem Jahr abgewartet werden. In der nächsten Sitzung des 

Straßen- und Verkehrsausschusses nach den Sommerferien wird der abschließende Bericht 

der Verwaltung hierzu vorgelegt. 

 

Zwischenzeitlich sollten die folgenden Berechnungen, Darstellungen und Vorschläge zur 

weiteren Vorgehensweise und zum weiteren Ablauf des Austausches der Leuchtmittel in den 

Fraktionen besprochen werden. Ziel sollte unseres Erachtens sein, in 2016 mit dem Austausch 

der nicht mehr zulässigen bzw. nicht mehr erhältlichen HQL-Leuchten zu beginnen. 

 

A) 

Ermittlung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wiefelstede im 

Jahr 

 

 Morgenstunden 

 

Abendstunden Gesamt Anzahl 

Tage 

Anzahl 

Stunden 

Januar 05:30 – 7:30 (2 Std.) 17:00 – 24:00 (7 Std.) 9 Std. 31 279 

Februar 05:30 – 7:30 (2 Std.) 17:30 – 24:00 (6,5 Std.) 8,5 Std. 28 238 

März 05:30 – 7:00 (1,5 Std.) 18:30 – 24:00 (5,5 Std.) 7,0 Std. 31 217 

April 05:30 – 6:30 (1 Std.) 19:30 – 24:00 (4,5 Std.) 5,5 Std. 30 165 

Mai  21:00 – 24:00 (3 Std.) 3,0 Std. 31 93 
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Juni ./. 21:30 – 24:00 (2 Std.) 2,5 Std. 30 75 

Juli ./. 22:00 – 24:00 (2 Std.) 2,0 Std. 31 62 

August ./. 22:00 – 24:00 (2 Std.) 2,0 Std. 31 62 

Sept. 05:30 – 6:30 (1 Std.) 21:00 – 24:00 (3 Std.) 4,0 Std. 30 120 

Oktober 05:30 – 6:30 (1 Std.) 20:00 – 24:00 (4 Std.) 5,0 Std. 31 155 

Nov. 05:30 – 7:00 (1,5 Std.) 18:30 – 24:00 (5 Std.) 6,5 Std. 30 195 

Dez. 05:30 – 7:30 (2 Std.) 17:00 – 24:00 (7 Std.) 9 Std. 31 279 

     1.940 Std. 

     rd. 2.000 

Std. 

 

 

Vergleichsberechnung 

 

- rd.    500 HQL-Lampen x 125 Watt x 2.000 Std.   = 125.000 kW 

- rd. 2.020 30 Watt Energiesparlampen x 30 Watt x 2.000 Std. = 121.200 kW 

errechneter Gesamtverbrauch rd.  246.000 kW 

tatsächlicher Gesamtverbrauch rd.  244.000 kW (2014) 

 

 

B) 

Einsparungsberechnung bei Umrüstung aller noch vorhandener HQL-Leuchten mit 125 Watt 

auf LED-Leuchten mit 30 Watt 

 

HQL-Lampenbestand mit 125 Watt in der Gemeinde Wiefelstede = rd. 500 Stück 

 

- Verbrauch HQL-Lampen = 500 Lampen x 2.000 Std. x 0,125 kW          = 125.000 kW 

- Verbrauch LED-Lampen (27 Watt) = 500 Lampen x 2.000 Std. x 0,027 kW =   27.000 kW 

Einsparung          =   98.000 kW 

 

Einsparung in Euro 

 

98.000 kW x 0,23 €/kW = 22.540,00 € 

 

CO
2
-Einsparung pro Jahr = 48 to = Stromversorgung für rd. 23 Vierpersonenhaushalte 

 

 

C) 

Kostenberechnung für eine Umrüstung aller HQL-Leuchten auf LED-Leuchten (27 Watt) 

 

- Umrüstkosten je Lampe auf LED rd. 195,00 € 

500 x 195,00 €/LED-Leuchte = 97.500,00 € 

 

(Nach den bisher eingeholten Preisanfragen für die Lieferung und den Einbau der 

Leuchtmittel, die sich vermutlich durch die Ausschreibung nicht unerheblich reduzieren 

werden.) 

 

D) 

Armortisationsberechnung 

 

    97.500,00 € (Umrüstkosten) 

:   22.540,00 € (Einsparung pro Jahr) 

 

rd. 4,3 Jahre 
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Ohne Berücksichtigung der Einsparungen auf längerer Sicht wie z. B. die wesentliche längere 

Brenndauer und die dadurch geringeren Unterhaltungskosten für Einzelerneuerungen und 

Gruppenwechsel! 

 

Vorschlag a): 

Den Gremien sollte vorgeschlagen werden, im Januar 2016 alle HQL-Leuchten 125 Watt 

durch LED-Leuchten mit 27 Watt zu ersetzen. 

 

Hierfür wäre ein Betrag in Höhe von rd. 97.500,00 € im Haushalt 2016 einzuplanen. Dieser 

Betrag wird in rd. 4,3 Jahren allein durch Einsparungen bei den Energiekosten wieder 

eingespart. 

 

Vorschlag b): 

Die restlichen 2020 Leuchten mit den derzeit mit 30 Watt Energiesparlampen bestückten 

Leuchtmitteln sollten ab 2017 in Teilen von rd. 500 Stück durch LED-Leuchten umgerüstet 

werden, so dass nach weiteren 4 Jahren alle Leuchten auf LED umgerüstet werden. 

 

Da diese Energiesparleuchten sehr anfällig sind (es werden bislang jährlich rd. 600 

Leuchtmittel wegen Defekt ausgetauscht) wird weiter vorgeschlagen, immer nur die defekten 

Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel zu ersetzen. Bei dieser Vorgehensweise werden 

vermutlich nach 3 Jahren nur noch die restlichen verbliebenen Energiesparleuchten zu 

ersetzen sein. Danach werden sich die bisher jährlich zu zahlenden Austauschkosten für die 

30 Watt Energiesparlampen und die jährlichen Unterhaltungspauschalen in Höhe von bislang 

insgesamt rd. 17.000,00 € jährlich vermutlich um bis zu 10.000,00 € jährlich reduzieren. 

 

Da auch diese neuen LED-Leuchtmittel ebenfalls eine wesentlich längere Lebensdauer haben, 

werden hierdurch jährlich Einsparungen in allen Folgejahren (ab 2021) von mind. 5.000,00 € 

entstehen (Schätzung). 

 

Die Austauschkosten von insgesamt 2020 Leuchtmitteln (2020 Stück x 195,00 €) in Höhe von 

rd. 394.000,00 € lassen sich aufgrund des in etwa gleichbleibenden Stromverbrauches nicht 

amortisieren. Ein derartiger Austausch ist nur mit geringeren Unterhaltungskosten zu 

begründen. Es wird angenommen, dass auch diese LED-Leuchten mind. eine Lebensdauer 

von 12 Jahren haben werden. Unsere Schätzungen gehen von jährlichen Einsparungen in 

Höhe von 10.000,00 €/p. a. bei den Unterhaltungskosten (Leuchtmittelersatz) aus, d. h. eine 

Amortisation für diese restlichen rd. 2020 Leuchtmittel ist schwer zu berechnen. 

 

Bei einer Gesamtbetrachtung des Austausches der HQL- und der Energiesparleuchten stellt 

sich die Amortisationszeit wie folgt dar: 

 

- Austausch HQL – LED      rd.   75.000,00 € 

- Austauschkosten 30 Watt-Energiesparlampen – LED  rd. 394.000,00 € 

Gesamtkosten   rd. 469.000,00 € 

 

Einsparungen 

- Stromkosteneinsparungen p. a.     =     22.540,00 € 

- Unterhaltungskosteneinsparung p. a.    =     10.000,00 € 

  jährliche Einsparung nach erfolgter Umrüstung =     32.540,00 € 

 

Berechnung der Amortisationszeit nach dem Umtausch aller HQL- und Energiesparleuchten 

im Bereich der Straßenbeleuchtung: 

 

469.000 : 32.540 = rd. 14,4 Jahre 
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Die anzunehmende Haltbarkeit der LED-Leuchten wird auf mind. 12 Jahre geschätzt.  

 

  

 

Finanzierung: 
 

- Entfällt derzeit - 

 

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Straßen- und Verkehrsausschuss nimmt die bisherigen Ermittlungen, 

Kostenberechnungen und Vorschläge zur Kenntnis. In den Fraktionen sollte bis zum Herbst 

2015 die weitere Vorgehensweise besprochen und abgestimmt werden. Die Angelegenheit soll 

in der folgenden Sitzung des Straßen- und Verkehrsausschusses zur weiteren 

Beratung/Entscheidung wieder vorgelegt werden. Hierbei sind auch Bedenken gegen den 

reinen Austausch der Leuchtmittel in den vorhandenen Straßenlampen zu prüfen, da diese 

Lampen die Betriebszulassungen vom Hersteller verlieren (das VDE- und das CE-Zeichen). 

Diese Bedenken sollen bis zur nächsten Sitzung geprüft werden. Anschließend ist 

grundsätzlich über einen Leuchtmitteltausch oder einen kompletten Austausch der 

Leuchtköpfe zu entscheiden. 

  

 

Anlagen:  
 

 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans-Günter Siemen 

Fachbereichsleiter  

 

7



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 10.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0328/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Prioritätenliste Bushaltestellen in der Gemeinde Wiefelstede; 

 hier: Beratung über Verbesserungsmaßnahmen in den Folgejahren 2016/2017 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 04.05.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Das Bauamt wurde aufgefordert für die nächsten Jahre eine Prioritätenliste für den Ausbau 

von Bushaltestellen zur Beratung vorzulegen. Aus der folgenden Darstellung des jetzigen 

Zustandes aller Haltestellen im ÖPNV-Bereich der Gemeinde Wiefelstede ist im Vergleich 

mit den Verhältnissen in der Nachbargemeinde Rastede und dem Landkreis Ammerland nach 

dem Stand 10/2013 zu entnehmen, dass der Ausbaustandart der Haltestellen im 

Gemeindegebiet Wiefelstede gegenüber den Haltestellen in der Nachbargemeinde Rastede in 

allen Bereichen besser ist, auch gegenüber dem Vergleich auf Kreisebene (Anlage 1). 

 

Auch auf den Bedienungsebenen 1 + 2 besteht in den meisten Gegenüberstellungen ein 

besserer Standart in der Gemeinde Wiefelstede (sh. Anlage 2). 

 

Aus den Anlagen 3 und 4 sind die 4 Haltestellen zu entnehmen, bei denen vom ZVBN 

(Zweckverband Bremen/Niedersachsen) Handlungsbedarf besteht: 

 

a) Ofenerfeld, Ammerlandstraße  

 

(Transparenter Fahrgastunterstand, Auffindestreifen und Fahrradbügel) 

 

 

b) Conneforde Dorfstraße vor der Einmündung Klattenhofstraße in Richtung Oldenburg 

(Transparenter Fahrgastunterstand, 15 cm-Hochbord, Auffindestreifen, Einstiegsfeld, 

Beleuchtung und Fahrradbügel) 

 

Hinweis: 

Aufgrund der Ausbaumaßnahme der L 819 von Conneforde in Richtung Obenstrohe im 

Frühjahr 2015 wird der 15 cm Hochbord der Auffindestreifen und das Einstiegsfeld bei 

dieser und den 3 weiteren Bushaltestellen in Conneforde gleichzeitig mit hergestellt, so 

dass ein Großteil der Empfehlungen des ZVBN bereits abgearbeitet werden. 
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c) Gristede, Schulstraße (Heller Landstraße) 

 

Hinweis: 

Auch in diesem Bereich sind bereits Verbesserungen für die Schüler im Wartebereich in 

den vergangenen Jahren vorgenommen worden. Es wurde die Geschwindigkeit auf 

nunmehr 30 km/h reduziert, Aufstell- und Fahrradabstellflächen wurden verbessert. 

 

d) Herrenhausen, Feuerweg und Liethermoorweg 

 

Hier wird auf den erneuten Antrag auf Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

80 km/h in den Zeiten des Schülerverkehrs vom 03.02.2015 hingewiesen. Dieser Antrag 

wurde in der Verkehrsbesprechung am 10.03.2015 erneut abgelehnt. Es ist nunmehr 

darüber zu beraten, ob und welcher Haltestellenausbau wann erfolgen soll. Die Kosten mit 

den von den Eltern gewollten Bushaltebuchten betragen rd. 80.000,00 €, ohne 

Bushaltebuchten rd. 47.000,00 € (sh. Anlage). 

 

Die Verwaltung beabsichtigt aufgrund der Verbesserungen der 4 Bushaltestellen im Bereich 

Conneforde in 2015 in Höhe von rd. 13.783,39 € und der bereits geleisteten Maßnahmen in 

Gristede im Frühjahr 2015 keinen Antrag auf Förderung von weiteren Maßnahmen für 2016 

stellen. Er sollte zunächst die Entscheidung zu den Haltestellen in Herrenhausen (Feuerweg 

und Liethermoorweg) in 2015 abgewartet werden. Da es zu keiner Genehmigung der 

beantragten Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Teilbereich auf 80 km/h gekommen ist, 

muss entschieden werden, ob und welcher Ausbau hier erfolgen soll. Diese evtl. zu 

beschließende Ausbauform (mit oder ohne Buchten) sollte in 2015/2016 geplant und die 

Förderung dann für 2017 beantragt werden. 

 

Erst danach sollte über Möglichkeiten der Verbesserung der Verhältnisse an der 

Ammerlandstraße in Ofenerfeld u. a. beraten und entschieden werden. 

 

 

Finanzierung: 
 

Entfällt 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Der Straßen- und Verkehrsausschuss nimmt die Darstellungen/Empfehlungen (sh. Anlagen) 

des Bauamtes zur Kenntnis. In der nächsten Sitzung sollen Vorschläge für evtl. Förderanträge 

in 2016 für Maßnahmen in 2017 vorgelegt werden. 

 

 

Anlagen:  
 

B-0328-2015-Anlage 1 Vergleich aller Haltestellen Rastede - Wiefelstede 

B-0328-2015-Anlage 2 Vergleich der Bedienungsebenen 2 + 3 Rastede - Wiefelstede 

B-0328-2015-Anlage 3 Handlungsbedarfsbeschreibung Ofenerfeld und Conneforde 

B-0328-2015-Anlage 4 Handlungsbedarfsbeschreibung Gristede + Herrenhausen 

B-0328-2015-Anlage 5 Gesamtübersicht Gemeinde Wiefelstede 

B-0328-2015-Anlage 6  Antrag auf Einrichtung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 

km-h  (zeitlich begrenzt) 

B-0328-2015-Anlage 7 alte Beratungsvorlage vom 20.06.2014 mit Darstellung der 

Ausbaukosten (mit u. ohne Buchten) 
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Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

Hans-Günter Siemen 

Fachbereichsleiter  

 

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



  

Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica Schneider 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0341/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Antrag auf Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem "Wemkendorfer 

Weg" 

hier: Bericht über die Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises 

Ammerland 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Mit Datum vom 18.02.2015 wurde seitens der Gemeindeverwaltung ein Antrag auf 

Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h auf der Gemeindestraße 

„Wemkendorfer Weg“ (Teilbereich bis zur Gemeindestraße „Im Gund“, s. Lageplan Anlage 

1)  gestellt. Begründet wurde dieser Antrag mit einer Nutzung der Straße als Rundwanderweg 

von den Familien aus dem Siedlungsbereich „Thienkamp“. Die Straße ist in dem betroffenen 

Bereich sehr schmal, daher entstehen regelmäßig gefährliche Situationen für Radfahrer und 

Fußgänger durch zu schnelle Fahrzeuge, die ihre Geschwindigkeiten nicht an die 

Straßenverhältnisse anpassen. 

 

Aufgrund des Antrages wurde seitens der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises 

Ammerland zunächst eine sog. Viacount-Messung durchgeführt. Diese hat ergeben, dass die 

durchschnittliche Geschwindigkeit bei 70 km/h liegt (V85-Wert).  Dieses bestätigte die 

Gemeindeverwaltung in der Auffassung, dass die Geschwindigkeit von 100 km/h dort nicht 

angemessen ist. Seitens der Gemeinde Wiefelstede wurde nach der Messung auf die 

Verwaltungsvorschriften der Straßenverkehrsordnung zu Zeichen 274 II Nr. 3 (zulässige 

Höchstgeschwindigkeit) hingewiesen, wonach außerhalb geschlossener Ortschaften 

Geschwindigkeitsbeschränkungen angeordnet werden können, wo aufgrund der 

Straßenführung (Kurven usw.) die Geschwindigkeiten anzupassen sind. Hier sollte eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf die Geschwindigkeit festgelegt werden, die mindestens 85 

% der Fahrzeugführer, ohne Anordnung eine Geschwindigkeitsbeschränkung und 

Überwachung durch die Polizei, von sich aus einhalten. Dieser sog. V 85 Wert lag bei der 

Messung bei 70 km/h. 

 

Mit Datum vom 31.03.2015 hat die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ammerland der 

Gemeinde Wiefelstede mitgeteilt, dass keine zwingende Notwendigkeit für eine 

Geschwindigkeitsreduzierung gegeben ist. Der Antrag wurde daher abgelehnt (s. Anlage 2) 
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Finanzierung: 
 ---     

 

Vorschlag / Empfehlung: 
Der Straßen- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht und die verkehrsbehördliche 

Entscheidung zur Kenntnis.   

    

 

Anlagen:  
 

 

B-0341-2015- Anlage 1 Lageplan Geschwindigkeitsbe. Wemkendorfer Weg 

B-0341-2015-Entescheidung der Straßenverkehrsbehörde 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Jessica Schneider 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

---        Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0342/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Punktuelle Sanierung von Nebenanlagen in der Gemeinde Wiefelstede; 

hier: Aufstellung des Seniorenbeirates, Bericht über die bisherigen und zukünftigen 

Arbeiten 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 04.05.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Aufgrund der Auflistungen des Seniorenbeirates aus dem Jahr 2013 über die Begehung von 

Geh- und Radwegen im Gemeindegebiet wurde in 2014 die Firma Cordes nach erfolgter 

Ausschreibung beauftragt, die aufgeführten Mängel der Liste 1 zu beseitigen. Hierfür standen 

20.000,00 € im Haushalt 2014 zur Verfügung. Es wurden rd. 43 von insgesamt 115 

„Schäden“ beseitigt (sh. auch Liste 1). Hierfür wurden nach vorgelegten Aufmaßen Kosten in 

Höhe von rd. 14.700,00 € abgerechnet. Hochgerechnet wären weitere Reparaturkosten von rd. 

24.000,00 € aufzuwenden, um auch die restlichen Schäden zu beseitigen. Bei Betrachtung der 

Ergebnisse ist festzustellen, dass diese Art der Reparaturmaßnahmen (punktuell) sehr 

aufwendig und das Ergebnis vor Ort schwer zu erkennen ist. 

 

Es stellt sich nunmehr die Frage, ob eine weitere Abwicklung der Reparaturen in der 

bisherigen Form sinnvoll ist. 

 

Nach Auffassung der Verwaltung sollte zu der bisherigen Vorgehensweise zurückgekehrt 

werden, d. h. es sollten wieder die erneuerungsbedürftigen gepflasterten Geh- und Radwege 

benannt und dann insgesamt erneuert werden. Sofern die Pflastersteine noch brauchbar sind, 

sollten sie wieder neu verlegt werden, bei unbrauchbaren, alten und „ausgewaschenen“ 

Betonsteinen sollten neue Steine verlegt werden. Durch diese Vorgehensweise wird 

sichergestellt, dass die sanierten Abschnitte 25 bis 30 Jahre nicht mehr „angefasst“ werden 

müssen. 

 

In 2015 stehen für Sanierungsarbeiten noch 47.000,00 € (3.000,00 € für Diersweg gesperrt) 

zur Verfügung. Erfahrungsgemäß kostet die Aufnahme und Neuverlegung inkl. Regulierung 

von Bordanlagen/Randsteinen in Teilabschnitten bei einer Wiederverwendung der 

Pflastersteine rd. 33,00 bis 35,00 €/m² bei Verwendung von neuem Pflaster, neuer Bordanlage 

bis 55,00 €/m². Bei einer normalen Breite von 2 Meter könnten rd. 450 bis 700 Meter 

Gehwege mit den vorhandenen Mitteln erneuert werden, je nach Zustand. 
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Vorgeschlagen werden zur Erneuerung folgende Geh-/Radwege: 

 

1. Reststrecke entlang des Wehnerfelder Weges (alte Steine) rd. 300 Meter 

2. Gehweg zwischen „Am Esch“ und Kantstraße (neue Steine grau) rd. 140 Meter 

3. Gehweg „Hankenstraße“ + „Kirchstraße“ bis Haus-Nr. 11 (neue 

Steine rot) 

rd. 210 Meter 

  rd. 650 Meter 

 

  

 

Finanzierung: 
 

Die erforderlichen Mittel für die vorgeschlagenen Sanierungen stehen bei 

30400/541101/4212700 zur Verfügung. 

 

  

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

a. Der Verwaltungsausschuss beauftragt die Verwaltung, eine beschränkte 

Ausschreibung für die Erneuerung der vorgeschlagenen Geh-/Radwege 

durchzuführen und einen Auftrag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu 

erteilen. 

 

b. Der Verwaltungsausschuss beauftragt die Verwaltung, die restlichen Mängel der 

Listen des Seniorenbeirates auszuschreiben und einen Auftrag im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Mittel zu erteilen. 

  

 

Anlagen:  
 

 

B-0342-2015 Liste 1 des Seniorenbeirates 

B-0342-2015 Liste 2 des Seniorenbeirates 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0343/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Neugestaltung der Hecken in der OD Wiefelstede;  

hier: weitere Vorgehensweise 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Die Erneuerung der Buchenhecke in einem Teilbereich der OD Wiefelstede und die 

Verbreiterung der Zufahrten in diesem Bereich wurden im Straßen- und Verkehrsausschuss 

am 17.11.2014 und im Verwaltungsausschuss am 24.11.2014 beraten (sh. anl. 

Protokollauszüge).  

 

Die Finanzierbarkeit für die Durchführung der Maßnahme in 2015 konnte nicht durch 

Einsparungen (z. B. beim Diersweg) sichergestellt werden, so dass die Mittelanmeldung und 

Durchführung in 2016 erfolgen muss. Auch hat sich herausgestellt, dass die gewünschten 

Verbreiterungen der Zufahrten in diesem Bereich doch erheblich größer sind als geplant, so 

dass die erforderlichen Mittel in 2016 in Höhe von rd. 15.000,00 € (statt 8.000,00 €) 

einzuplanen sind. 

 

  

 

Finanzierung: 
 

Neueinplanung der erforderlichen Mittel im Haushalt 2016 in Höhe von 15.000,00 €.  

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Mittel in Höhe von 15.000,00 € für die 

Erneuerung der Buchenhecke und die Verbreiterungen der Zufahrten im Bereich zwischen 

Elektro Eilers und Firma Döscher im Haushalt 2016 einzuplanen. 
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Anlagen:  
 

 

B-0343-2015 Auszüge Straßen- und Verkehr und Verwaltungsausschuss 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0344/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Evtl. Einrichtung eines Ruf- bzw. Sammeltaxi; 

hier: Beratungsergebnis aus den Fraktionen 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 04.05.2015 nicht öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

In der Straßen- und Verkehrsausschusssitzung am 17.11.2014 wurde der Antrag der SPD-

Fraktion vom 17.06.2014 über eine evtl. Einrichtung eines Ruf- bzw. Sammeltaxi beraten. Zu 

dieser Beratung wurde Herr Bendrien vom ZVBN sowie Herr Witte, Seniorenbeirat, 

hinzugeladen. Herr Bendrien erläuterte ausführlich über die bedarfsgesteuerten Verkehre im 

VBN – AST und ALT.  

 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.11.2014 beschlossen, die 

Angelegenheit zunächst an die Fraktionen sowie an den Seniorenbeirat zu geben. 

 

In der Fachausschusssitzung sollten die Ergebnisse der Beratungen der Fraktionen sowie des 

Seniorenbeirates vorgestellt werden. 

  

 

Finanzierung: 
 

./. 

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

-Siehe Beratungsergebnis- 

 

 

Anlagen:  
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Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

 

Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica Schneider 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0345/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Kreuzung Hauptstraße/Kirchstraße/Mühlenstraße evtl. Vollampelanlage;  

hier: Entscheidung der Verkehrsbehörde 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Aus dem in der Anlage 1 beigefügten Schreiben der Gemeinde Wiefelstede vom 18.02.2015 

kann entnommen werden, dass seitens der Gemeinde Wiefelstede beim Landkreis 

Ammerland, Straßenverkehrsbehörde ein Antrag auf Aufstellung von zwei zusätzlichen 

Ampelmasten in Wiefelstede, Kreuzung Hauptstraße/Mühlenstraße/Kirchstraße  gestellt 

worden ist. Hintergrund ist der Antrag der SPD-Fraktion (s. beigefügter NWZ-Artikel, Anlage 

2). 

 

Seitens der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ammerland ist bisher hierzu keine 

Entscheidung getroffen worden. Auf Nachfrage wurde der Gemeinde Wiefelstede die 

beigefügte Zwischenmitteilung zu dem Antrag übersandt (Anlage 3). Es bleibt abzuwarten, 

wie die Straßenverkehrsbehörde hier entscheiden wird. 

 

Aufgrund des langwierigen Antragsprozesses wurde seitens der Gemeinde Wiefelstede nun 

bei der zuständigen Straßenmeisterei die Versetzung des vorhandenen Ampelmastes 

gefordert, da hier eine Gefährdung der Fuß- und Radfahrer gegeben ist. 

 

      

 

Finanzierung: 
---    

 

Vorschlag / Empfehlung: 
Der Straßen- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zum Verfahrensstand 

zur Kenntnis.      

 

Anlagen:  
 

 

B-0345-2015 zus. Ampelmasten Kirchstraße_Hauptstraße_Mühlenstraße, Anlage 1 

B-0345-2015 Zwischenmitteilung LK, Anlage 3 
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B-0345-2015-NWZ-Artikel,Anlage 2 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Jessica Schneider 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

---        Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 07.04.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Hans-Günter Siemen 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0346/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Erweiterung Straßenbeleuchtung entlang der Gristeder Straße;  

hier Sachstandsbericht 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

Der zum SPD-Antrag vom 11.11.2014 von der Verwaltung erarbeitete Kompromissvorschlag 

zur Reduzierung der Kosten (beidseitiger Aufstellung der Lampen unter Verwendung von 

Altleuchten von der gegenüberliegenden Straßenseite) wurde von dem Vertreter der 

Straßenmeisterei als „machbar“ bezeichnet. Die Realisierung sollte bei der Erweiterung des 

Wohngebietes in Hörne vorgenommen werden. Einzelheiten können bei Bedarf mündlich in 

der Sitzung vorgestellt werden. 

 

 

Finanzierung: 
 

-Entfällt- 

 

 

Vorschlag / Empfehlung: 
 

-Entfällt- 

 

Anlagen:  
 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

Siemen 

Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica Schneider 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0349/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Umsetzung der Ortstafel in Gristede, Köterstraße 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Das Baugebiet Bebauungsplan Nr. 136 „Gristede, Köterstraße“ ist weitestgehend bebaut. Die 

Straße „Kamp to Horn“ soll für den öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet 

werden (s. gesonderte Beratungsvorlage). Daher wurde seitens der Gemeindeverwaltung mit 

Datum vom 10.12.2014 ein Antrag auf Umsetzung der Ortstafeln auf der „Köterstraße“ (s. 

Lageplan Anlage 1) gestellt. Nach der Umsetzung der Ortstafeln sollte dann das Tempo 30-

Zonen-Konzept der Ortschaft Gristede fortgeführt werden und die neue Gemeindestraße sollte 

so, als Tempo-30-Zone, in die Ortschaft Gristede einbezogen werden. 

 

Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ammerland sah die rechtlichen 

Voraussetzungen für die Umsetzung der Ortstafeln als nicht erfüllt an (keine geschlossene 

Bebauung an einer Straßenseite). Somit konnte keine Umsetzung der Ortstafeln erreicht 

werden. Die Ausweisung einer Tempo-30-Zone kommt daher ebenfalls nicht mehr in 

Betracht, da diese nur innerhalb einer geschlossenen Ortschaft angeordnet werden kann. 

 

Seitens der Gemeinde Wiefelstede wurde aufgrund dieser Entscheidung der 

Straßenverkehrsbehörde und der Polizei nochmals erläutert, dass die Kinder aus einem 

verkehrsberuhigten Bereich (max. Geschwindigkeit 7 km/h) auf eine Straße ohne 

Geschwindigkeitsreduzierung geführt werden. Aus dem Sicherheitsaspekt heraus, konnte 

zumindest eine Geschwindigkeitsbeschränkung mit 30 km/h erreicht werden (s. Anlage 2, 

verkehrsbehördliche Anordnung). Die Schilder werden nun seitens der Gemeinde Wiefelstede 

bestellt und in Kürze aufgestellt. 

 

Bei der Betrachtung der beigefügten Planskizze mit den Darstellungen der jetzigen und 

zukünftigen Standorte der Ortstafeln ist die Entscheidung des Landkreises Ammerland nicht 

nachvollziehbar.   

 

Finanzierung: 
Die Kosten für die Schilder sind über die eingeplanten Mittel im Ergebnishaushalt 2015 

(Unterhaltung von Straßen) gedeckt. 

      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
Der Straßen- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung die 

verkehrsbehördliche Entscheidung des Landkreises Ammerland zur Kenntnis.  
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Anlagen:  
 

 

B-0349-2015 Verkehrs. Entscheidung Köterstraße 

B-0349-2015-Lageplan Köterstraße_Kamp to Horn 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Jessica Schneider 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

---        Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica Schneider 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0350/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Einrichtung einer OD in Gristede K 346 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Mit Datum vom 01.10.2013 wurde seitens der Gemeinde Wiefelstede eine Antrag auf 

Einrichtung einer Ortsdurchfahrt in Gristede auf der K 346 gestellt, da seitens der politischen 

Gremien der Wunsch geäußert worden war, dass nochmals ein Versuch unternommen werden 

soll, nachdem im April 2012 letztmalig eine Ablehnung für die Einrichtung einer OD dort 

erfolgt ist. Alternativ zu der Einrichtung einer Ortsdurchfahrt wurde seitens der Gemeinde 

Wiefelstede die Einrichtung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h beantragt (s. 

Anlage 1, Antrag der Gemeinde Wiefelstede). 

 

Nach Antragseingangsbestätigung vom 10.10.2013 hat die Gemeinde Wiefelstede trotz 

regelmäßiger Erinnerungen keine Mitteilung bzw. Entscheidung von der 

Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ammerland erhalten. 

Mit Datum vom 31.03.2015 wurde seitens des Landkreises Ammerland nun die Einrichtung 

einer Ortsdurchfahrt erneut abgelehnt. Die Begründung kann dem in der Anlage 2 beigefügten 

Ablehnungsschreiben des Landkreises Ammerland entnommen werden. 

 

Wie diesem Schreiben entnommen werden kann ist zu der alternativen 

Geschwindigkeitsreduzierung keine Aussage getroffen worden. Hierzu wurde seitens der 

Gemeindeverwaltung noch um eine ergänzende Entscheidung gebeten. Ggfs. kann diese 

Entscheidung in der Sitzung nachgereicht werden. 

 

     

 

Finanzierung: 
---      

 

Vorschlag / Empfehlung: 
Der Straßen- und Verkehrsauschuss nimmt den Bericht über die Entscheidung der 

Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Ammerland zur Kenntnis. 

      

 

Anlagen:  
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B-0350-2015 Antrag Einrichtung einer OD, Anlage 1 

B-0350-2015, Ablehnungsschreiben LK, Anlage 2 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Jessica Schneider 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

---        Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 16.02.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica Schneider 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0310/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Umbennung eines Straßenabschnittes 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 04.05.2015 nicht öffentlich 

Gemeinderat 20.07.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

 

In der Gemeindestraße „Dompfaffweg“ befindet sich seit Jahren ein unbebautes Grundstück 

(s. beigefügter Lageplan, Anlage 1). Aus privaten Gründen der Eigentümer, wurde das 

Bauvorhaben im Jahre 2009 angefangen (Herstellung eines Fundamentes) jedoch nicht zu 

Ende geführt. Das Grundstück liegt seit dem brach, es wurden auch keine Pflegearbeiten 

vorgenommen. 

 

Aus der Anliegerschaft gab es in den letzten Jahren immer wieder Beschwerden wegen 

diesem Grundstück bei der Gemeinde Wiefelstede (Ablagerung von Gartenabfällen, 

Schandfleck usw.). 

 

Nun hat sich ein Käufer für das Grundstück gefunden. Dieser möchte auf dem Grundstück ein 

Doppelhaus für sich und seinen Bruder errichten. Damit das bereits hergestellte Fundament 

genutzt werden kann, beabsichtigt der neue Eigentümer die Erschließung des Grundstückes 

vom „Dompfaffweg“ und vom „Bachstelzenweg“ (jeweils eine Haushälfte, s. Lageplan, 

Anlage 2). 

 

Dieses wurde vor Ort begutachtet. Für die Herstellung der Zufahrt vom „Bachstelzenweg“ 

wurde mit dem Eigentümer eine Vereinbarung getroffen, dass die Stellplätze in gleicher 

Anzahl wieder in unmittelbarer Nähe herzustellen sind, da dieser keinen Gebrauch von der 

Ablösung der öffentlichen Einstellplätze mache wollte. Die Herstellung der Einstellplätze 

erfolgt hierbei auf Kosten des neuen Eigentümers. 

 

Problematisch ist jedoch, dass für die Erschließung der Doppelhaushälfte vom 

„Bachstelzenweg“  eine Hausumnummerierung von 10 Doppelhaushälften (Bachstelzenweg 1 

– 1i) erfolgen müsste, um eine logische und fortlaufende Hausnummerierung zu erhalten 

(Auffindbarkeit für Rettungsfahrzeuge usw.).  

Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, die Straßenbezeichnung „Schwarzer Weg“  

bis zur Kurve (s. Anlage 1) weiterzuführen. So kann die Doppelhaushälfte die Bezeichnung 
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„Schwarzer Weg 33“ erhalten und eine Umnummerierung von Wohngebäuden ist dann nicht 

erforderlich.  

 

Gem. § 58 Abs. 2 Nr. 1 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der 

Gemeinderat über die Umbenennung des Straßenabschnittes einen Beschluss zu fassen, da 

dieser für die Benennung von Straßen zuständig ist.  

 

Die Widmungen sind nach dem Beschluss entsprechend anzupassen (einschl. 

Anlagenbuchhaltung). Gem. § 6 Abs. 6 Nieders. Straßengesetz ist für die Anpassung der 

Widmungen keine neue öffentliche Bekanntmachung erforderlich. 

     

 

Finanzierung: 

Der Gemeinde Wiefelstede entstehen lediglich die Kosten für das Umsetzen des 

Straßenschildes durch den gemeindeeigenen Bauhof. Die Kosten sind über den 

Ergebnishaushalt 2015 abgedeckt. 

   

   

 

Vorschlag / Empfehlung: 

Der Gemeinderat beschließt die Umbenennung des Teilstückes von ca. 409,57 m²  des 

„Bachstelzenweges“ in „Schwarzer Weg“ gem. § 58 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG.  

   

 

Anlagen: 

  

 

 

B-0310-2015-Anlage 1 und 2 Lagepläne 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 

 

 

 

 

Jessica Schneider 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

---        Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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Gemeinde Wiefelstede  26215 Wiefelstede, 30.03.2015 

Der Bürgermeister 

Fachdienst Bauverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Jessica Schneider 

 

Beratungsvorlage 
 

Vorlagen-Nr.: B/0347/2015 

 

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt 

 

Widmung von Gemeindestraßen 

hier: Kamp to Horn (Bebauungsplangebiet Nr. 136) 

 

 

Beratungsfolge:  Sitzung am:  

Straßen- und Verkehrsausschuss 21.04.2015 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 04.05.2015 nicht öffentlich 

Gemeinderat 20.07.2015 öffentlich 

 

 

Situationsbericht / Bisherige Beratung: 

Im Bebauungsplangebiet Nr. 136 „Gristede, Köterstraße“ sind die Endausbauarbeiten für die 

Gemeindestraße weitestgehend abgeschlossen. Eine Übertragung der Flächen auf die 

Gemeinde Wiefelstede erfolgt in Kürze (vor dem erforderlichen Ratsbeschluss). Somit kann 

die Widmung der Straßenverkehrsflächen der Gemeindestraße „Kamp to Horn“ (s. 

beigefügter Lageplan) erfolgen.  

      

 

Finanzierung: 
---    

 

Vorschlag / Empfehlung: 

Gem. § 6 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 

24.09.1980, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28.10.2009, werden mit sofortiger 

Wirkung die Wegeflurstücke 173/21 und 173/22 der Flur 36 übernommen und für den 

öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. Die im verkehrsberuhigten Ausbau 

angelegte Straße trägt den Namen „Kamp to Horn“. Die Gesamtgröße beträgt 862 m². 

Die Straße ist an die Gemeindestraße „Köterstraße“ angebunden. 

      

 

Anlagen:  
B-0347-2015-Anlage1, Lageplan 

 

 

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen 

 

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung) 
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Jessica Schneider 

Sachbearbeiter/in 

 

 

 

 

---        Hans-Günter Siemen 

Fachdienstleiter      Fachbereichsleiter  
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